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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1996

Norm

StEG §6

StEG §7

Rechtssatz

Das Strafgericht hat allein über die in den §§ 2 und 3 StEG normierten Anspruchsvoraussetzungen beziehungsweise

den Ersatzausspruch ausschließenden Umstände zu be nden, während die Entscheidung über Grund und Höhe des

Ersatzanspruches den Zivilgerichten übertragen ist.
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